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Pad)raf)itiiit: ffSev feiner jungen J)at (ùeronft,
3>cr wirb mit (Sljrett grau uni» aft.

ftrciöfdjreibcu SWr. 133
an bie

Sfhtïonrn bfô Sitjuieijeiifjljen

ÜÖerte SSereinSgenoffen

Tie Seit ber jährlichen Sehrlingsprüfungen ift
herangerücft. SlflerortS geigt [ich in ben .fommiffionen nger
(Sifer, bie augeorbneten Serbefferungen nach HJîôglichfeit burdp
guführen. immerhin erachten mir eS für angezeigt, folgenbe
Sorfcfjriften, roelcpe fich, mie e§ fcheint, nod) nicht überall
eingelebt haben, in (Erinnerung gu rufen:

a) Son jebcm Teilnehmer foü ber HtacproeiS regelmäßigen
Sefudjeë einer QfortbilbungS*, ©eroerbe* ober gachfdpte Der*

langt roerben, fofern folche Slnftatten bem Sehrting gugäng*
lieh maren. Selp linge, roelche biefen Htachroeis nicht leiften
tonnen, mitffen gurüctgeroiefen roerben.

b) 3eber Teilnehmer foil bie für ben beireffenben Se*

ruf erforberliche Sehrgeitbauer (Oergleictje liniere bem Hteglement
beigefügte Tabelle „Turcßnittsbauer ber Sehrgeit") erfüllt
ober fpäteftenS neittt ÜJlonate nach Abhaltung ber tßrüfung
DoEenbet haben, um einen Sehrbrief beanspruchen p tonnen.
(Solche TabeEen flehen febergeit gratis gxtr Serfügung. Sie
müffen auch bei Slbfdjluß neuer Sehroerttäge Seachtung finben,
roenn ber betreffenbe ßehrling nicht risfiren foil, fpäter oon
ber Sehrling?prüfung auSgefchloffen p roerben.)

2Sir bitten in altern (Exemplaren biefer TabeEe p be*

richtigen, baß bie TurchfchntttSbauer ber Sehrgeit für Sie»
djanifer, HJlühlenbauer unb Meinmedjanifer Don 3Vg—1 auf
3 — 4 Sahre rebugiert roorben ift.

c) Hieben ber Seurteilung bc§ SrobeftücleS jßjj
eine Srütung in ber £>anbgefchiiflichEeit burch Sornahme Dom

âlrbeitsproben in ben Sßerf flatten oorgenontmen roerben. (Sin
aSergeidjntê geeigneter SHrbeitSproben für jeben Seruf ift fo»
eben erfefaienen unb tann gratis begogen roerben.

d) Tiplome unb Srämien foEten an bie SrüfungSteil*
nehmer erft auf ben SlusroeiS oertragSmäßig öoEenbeter Sehr*
geit berabfolgt roerben. 3m fernem möchten mir bie i|M*
fungsfommiffionen ermahnen, bei ber 2luStoal)l ber $achep*
perten möglichft forgfältig oorgugeljen unb nur foldje Ser*
fönen gu berücfficE)tigen, beren berufliche Tücßtigteit unb ehren*
roerter ©baratter ©ernähr bieten für fadjtunbige, roohlrooEenbe
unb unparteiische (Erfüllung ihres HlmteS. 2Bir möchten hiebet
bas Sorgehett ber SehrlingSprüfungStommiffion be? SantonS
Schropg gur Hlachahmung empfehlen. Tiefelbe mahlte für
jebe in fjrage tommenbe SerufSart je einen (Spperten inner*
halb unb außerhalb :es flanionS. (SS roerben bamit aEgu*
große Hteifespefen ö rmieben unb ift anberfeits eine unpar*
ttiifche Seurteilung ermöglicht.

Tie 3entraIprüfungsfommiffiou roirb an aEen bieSjährigen
Srüfungeu fich burbh Slbgeorbnete oertreten laffen unb hoffen
mir, baß nunmehr bie Dom ©efammtoerein als nottoenbig
erachteten Sorfchriften aEgemeine Slnroenbung finben unb baß
bamit unfere Unterftüßung aEen Srüfungstreifen ohne 2luS=

nähme iu gleichem Staße geroährt roerben tönue.

Statistisches Bureau, Bern
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Wochmspricht Wer seiner Zungen hat Gewalt,
Z>er wird mit Ehren grau und alt.

Kreisschreiben Nr. 133
an die

Sektionen des Schnichmschen

Gewerbeverrins.

Werte Vereinsgenossen!

Die Zeit der jährlichen Lehrlings Prüfung en ist

herangerückt. Allerorts zeigt sich in den Kommissionen reger
Eifer, die angeordneten Verbesserungen nackt Möglichkeit durch-

zuführen. Immerhin erachten wir es für angezeigt, folgende
Vorschriften, welche sich, wie es scheint, noch nicht überall
eingelebt baben, in Erinnerung zu rufen:

a) Von jedem Teilnehmer soll der Nachweis regelmäßigen
Besuches einer Fortbildungs-, Gewerbe- oder Fachschule ver-
langt werden, sofern solche Anstalten dem Lehrling zugäng-
lich waren. Lehi linge, welche diesen Nachweis nicht leisten

können, müssen zurückgewiesen werden.

b) Jeder Teilnehmer soll die für den beireffenden Be-

ruf erforderliche Lehrzeitdauer (vergleiche uniere dem Reglement
beigefügte Tabelle „Durchnittsdauer der Lehrzeit") erfüllt
oder spätestens neun Monate nach Abhaltung der Prüfung
vollendet haben, um einen Lehrbrief beanspruchen zu können.

(Solche Tabellen stehen jederzeit gratis zur Verfügung. Sie
müssen auch bei Abschluß neuer Lehrvenräge Beachtung finden,
wenn der betreffende Lehrling nicht riskiren soll, später von
der Lehrlingsprüfung ausgeschlossen zu werden.)

Wir bitten in ältern Exemplaren dieser Tabelle zu be-

richtigen, daß die Durchschnittsdauer der Lehrzeit für Me-
chaniker, Mühlenbauer und Kleinmechaniker von 3^—4 auf
3 — 4 Jahre reduziert worden ist.

o) Neben der Beurteilung des Probestückes soll nun auch
eine Prüfung in der Handgeschicklichkeit durch Vornahme vom
Arbeitsproben in den Werkstätten vorgenommen werden. Ein
Verzeichnis geeigneter Arbeitsproben für jeden Beruf ist so-
eben erschienen und kann gratis bezogen werden.

6) Diplome und Prämien sollten an die Prüfungsteil-
nehmer erst auf den Ausweis vertragsmäßig vollendeter Lehr-
zeit verabfolgt werden. Im fernern möchten wir die Prü-
tungskommissionen ermähnen, bei der Auswahl der Fachex-
perten möglichst sorgfältig vorzugehen und nur solche Per-
sonen zu berücksichtigen, deren berufliche Tüchtigkeit und ehren-
werter Charakler Gewähr bieten für sachkundige, wohlwollende
und unparteiische Erfüllung ihres Amtes. Wir möchten hiebet
das Vorgehen der Lehrlingsprüfungskommission des Kantons
Schwyz zur Nachahmung empfehlen. Dieselbe wählte für
jede in Frage kommende Berufsart je einen Experten inner-
halb und außerhalb : es Kantons. Es werden damit allzu-
große Reiseipcsen v rmieden und ist anderseits eine unpar-
leiiscke Beurteilung ermöglicht.

Die Zentralvrüfungskommission wird an allen diesjährigen
Prüfungen sich durch Abgeordnete vertreten lassen und hoffen
wir, daß nunmehr die vom Gesammtverein als notwendig
erachteten Vorschriften allgemeine Anwendung finden und daß
damit unsere Unterstützung allen Prüfungskreisen ohne Aus-
nähme in gleichem Maße gewährt werden könne.
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Stellennadjweig für junge £anb Werfer. Ser
Vorftanb beg fantonalen tpanbwerfer» unb ©ewerbebereing
3IppengeH SLUtf). teilte bem 3entraIborftanb folgenbe Söefc^Iiiffe
mit:

1. Ser 3entralborfianb be§ Sdjweig. ©ewerbebereing fei

gu erfuctjen, im Sinne bon Sreigfdjreiben 9îr. 71 (bom 27.
3-ebruar 1887) roeiier p arbeiten unb bie grage p er»

wägen, ob fid) bie Sadie nidjt auf internationalem Sßege

regeln laffe, unb gwar nid)t nur für geprüfte Sefirlinge, fon»
bern überhaupt für arbeitfucfienbe föanbwerfer.

2. Sag burd) ben 3<wttalborftanb gefammelte Vtaterial
fei p gelegener 3eit ben Seftionen pr Kenntnis p bringen.

3. gür ben Santon Slppengett 3l.»Utf). wirb bon ben ge-
prüften Sehlingen burd) bag Santonalïomite ein Utegifter
angelegt, in welkem neben ben big jeöt eingetragenen Sßer=

fonalien, Utoten ber Prüfung ic. beg Seljrlingg, and) feine
Söünfdje begüglid) feiner weitern Slugbilbung im Söernf in
ber grembe eingetragen werben. 3ar Senntniggabe feiner
VMinfdje foE er an ber päbagogifdjen ßeprlinggprürung auf»
gefordert werben, bamit er feine Söünfdje big pr Sdjluhgeit
refp. ©übe feiner Sehrgeit einreibe. Sag Santonalfomite
Wirb fid) bann bie UJtühe nehmen, ben jungen fèanbmerîer
burd) Vermittlung bon Seftiongborftänben, in beren ttmfreig
ber junge Vtann bag ©ewünfdjte flttben fönnte, bei einem
tüdjtigen UMfter p plazieren.

llnfer 3entraloorftanb bat oor fed^ê Sauren in bem oben

angeführten Sreigfdjreiben Utr. 71 ben Settionen mitgeteilt,
Wie er fidi bie Drganifation eineg gegenteiligen Slrbeitgnad)»
Weifeg für junge fèanbwerfer ungefähr benfe. ©r wollte gu»

erft ben Verfud) madjen, ob im 2Bege einer freunbfdjaftlichen
Uebereintunft mit gewerblichen Organifationen ber Utadjbar»
ftaaten ein fold)er gegenfeitiger Slrbeitgnadjweig erhielt werben
fönnte. Sie Anregung fanb jebodj bamalg bei unfern Se£=

tionen nid^t jene ttnterftüfcung, weldje bon bornherein auf
irgenb welche praftifche ©rfotge hoffen lieh, unb würbe ba»

her wieber fatten gelaffen. «

Sollte nun ber bom Santonaiborftanb ber appengettifd&en
©ewerbebereine in oerbanfengwerter Seife neuerbingg aufge»

nommene ©ebanfe heute — wo bie 3«hl nnb bie Shätigfeit
unferer ©ewerbebereine in fo erfreulichem ftttafee pgenommen
haben unb bie Organifation ber Sehrlinggprüfungen eine ein»

Zeitlichere, gielbewujjtere geworben ift — bei unfern Sefionen
freubigere 3uftimmung finben, alg bamalg unb foßten anbere

fßrüfunggfommiffionen bem Veifpiele Slppengett'g nachfolgen
wollen, fo wären wir mit Vergnügen bereit, ben -Slrbeitg»

nachweig für junge föanbwerfer, ingbefonbere für geprüfte
Sehrtinge, p organifieren unb in biefem Sinne auch mit
ben Sanbeggewerbeoerbänben ber Utadibarftaaten eine Ver»

binbnng anpftreben.
Sir gewärtigen baljer gerne bie 3tnfid)tgäufcerungen unferer

Seftionen in btefer $rage unb môdjten fie einftweilen er»

muntern, fdjon bei ber nächften ßehrlinggprnfuug berfudjg»
weife bag oben befdjriebene Vorgehen Slppengett'ê nadjgu»
ahmen.

* *
9tormal»8ehroerträge. Sir finb befteng bemüht,

burd) alljährliche Sßublifationen unb burch unentgeltliche Slb»

gäbe unferer StormattSehroerträge für bag Sehroerhältnig in
ben üerfdjiebenen ßanbegteilen unb Verufgarten attmälig ein»

heitlid)eg Utecht jp fchaffen, müffen aber bie Sahrnehmung
machen, bah oiele Seftionen ung in biefem Veftreben nicht
ober nur ungenügenb unterftühen. @g fottte feine Schwierig»
feiten bieten, in jeber gröhern Drtfdjaft 3emanb p finben,
ber fid) pr unentgeltlichen Slbgabe ber bon ung gelieferten
Formulare bereit erflärt; bie anfälligen Vaaraugtagen für
fßorti würben rücfoergütet. Sir möditen baljer alle Vorftänbe
unb Sitglieber unferer Seftionen neuerbingg ermahnen, fid)
bie Venüfcung unb Verbreitung ber Stormal»8el)roerträge pr
ernftlidien Pflicht p machen unb ein Sepot berfelben an

geeigneter Stelle iljreg Sreifeg gu errichten. §ier liegt ein

praftlfdjeg Sittel oor p Verbefferung bon mancherlei Uebel»

ftänben in unferem gewerblichen Sehrlinggwefen.
Slttfättige Sünfdie ober Slnträge betreffenb ben Sept biefer

VormabSehroerträge werben wir nach Sögtidjfeit gerne be»

rücffichtigen.
Sahregberichte. Vig pr Stunbe haben folgenbe

Seftionen ihre 3ahregberidjte pro 1892 eingefenbet: Sie
©ewerbe» unb tjjanbwerferoereine in Slatau, Slitborf, Sern,
Vifdjofggett, ßhaup=be»fonbg, ©hur, ©infiebeln, grauenfelb,
©larug, §erigau, Jorgen, Sangenthai, Sieftal, Sugern, Surten,
Utid)tergweil, St. Satten (©ewerbeoerein), St. (Satten (§anb»
werfgmeifteroerein), Schwanben, Schmpg, Stäfa, Shalweil,
Shun, Säbengweil, Sinterthur, Solfhalben, 3ug, 3iiridE) ;
Sant. §anbwer£g» unb ©ewerbeoerein Slppengett 9l.=3th-,

3ür^er fantonaler ^anbwerfg» unb ©ewerbeoerein, Schweipr.
ßoiffenr» unb ©hirnrgenberbaub, Schweiger. Schuhmacher»
meifterberein, Schweigerifch. Schmiebe» nnb Sagnermeifter»
oerein, Verein bec Spenglermeifter non 3ürid), Verein ber

Vudjbinbermeifter non 3urid), Snbuftrie nnb ©ewerbemufeum
St. ©allen, gufammen nur 35 non 88 Seftionen.

Sa bie feftgefefcte Stblieferunggfrift (®nbe gebruar) fdjon
überfchritten, erfuchen wir bie rüdftänbigen Seftionen bringenb
um beförberlichfte ©tnfenbung ihrer 3ahregberidhte, bamit bie

Veröffentlichung beg ®efamiberid)teg feine Vergögerung er»

leibet. 3« fpät einlangenbe Veridjte mühten nnberücffichtigt
bleiben. * * *

Statutenreoifion. Um oerfihiebenen Ungleichheiten
in ber (Entrichtung ber 3ah"§beiträge gu begegnen unb alle
Seftionen fomeit möglich ihrer Seiftunggfähigfeit entfpredjenb
in ttfechten unb fßflichten gleichguftetten, hat ber Sentraloor»
ftanb befdjloffen, gu tpanben ber näöhften Selegiertenoerfamm»
lung folgenbe teilweife Statntenänberung gu beantragen:

Vigberige Raffung:
§ 6-

Sie Seftionen haben bas Utecht gu folgenber Vertretung :
Vereine big unb mit

25 Vtitgliebern je 1 Stimme,
mit 26—50 „ „ 2 Stimmen,

„ 51-100 „ „ 3

„ über 100 „ „ 4

Seftionen anberer Slrt haben „ 1 Stimme.
Ueber alle gur Slbftimmnng gelangenben ©egenfränbe, mit

8lugnahme ber Slnträge auf Slenberung ber Statuten ober

Sluflöfung beg Vereing (§ 20), entfcheibet bag abfotute SJÎeljr

ber in ber Verfammlung perföulid) oertretenen Vereingftimmen.
§ 16.

Sie Veiträge ber Seftionen werben nach Vtahgabe beg

Vebürfniffeg burch bie Selegiertenberfammlung feftgeftettt,
bürfen jebod) 1 3r. per Vtitglieb jährlich nicht überfteigen.

Vtufeen, Sehranftatten unb ähnliche 3nftitute gahlen einen

jährlichen Veitrag bon $r. 20, ©ewerbefammern einen fol»

chen bon gr. 50.
Siefe Veiträge finb jeweilen gu Slnfang beg 3ahreg begw.

nach bem (Eintritte bem Ouäftor eingufenben.
Uteoibierte gaffung:

§ 6.

Sie Seftionen haben bag Utecht gu folgenber Vertretung:
a) Sofaloereine mit

big 25 Vtitgliebern je 1 Stimme,
26—50 „ „ 2 Stimmen,
51—100 „ „ 3

101-150 „ „ 4

151-200 „ „ 5

über 200 „ „6 „
b) 3antralifierte Verufgoerbänbe mit

big 100 UJtitgliebern 2 Stimmen,
101—300 „ 4

301—500 „ 6

501 — 1000 „ 8

über 1000 „ 10 „
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Stellennachweis für junge Handwerker. Der
Vorstand des kantonalen Handwerker- und Gewerbevereins
Appenzell A.-Rh. teilte dem Zentralvorstand folgende Beschlüsse
mil:

1. Der Zentralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins sei

zu ersuchen, im Sinne von Kreisschreiben Nr. 71 (vom 27.
Februar 1887) weiter zu arbeiten und die Frage zu er-
wägen, ob sich die Sache nicht auf internationalem Wege
regeln lasse, und zwar nicht nur für geprüfte Lehrlinge, son-
dern überhaupt für arbeitsuchende Handwerker.

2. Das durch den Zentralvorstand gesammelte Material
sei zu gelegener Zeit den Sektionen zur Kenntnis zu bringen.

3. Für den Kanton Appenzell A.-Rh. wird von den ge-
prüften Lehrlingen durch das Kantonalkomite ein Register
angelegt, in welchem neben den bis jetzt eingetragenen Per-
sonalien, Noten der Prüfung ze. des Lehrlings, auch seine

Wünsche bezüglich seiner weitern Ausbildung im Beruf in
der Fremde eingetragen werden. Zur Kenntnisgabe seiner
Wünsche soll er an der pädagogischen Lehrlingsprüfung auf-
gefordert werden, damit er seine Wünsche bis zur Schlußzeit
resp. Ende seiner Lehrzeit einreiche. Das Kantonalkomite
wird sich dann die Mühe nehmen, den jungen Handwerker
durch Vermittlung von Sektionsvorständen, in deren Umkreis
der junge Mann das Gewünschte finden könnte, bei einem
tüchtigen Meister zu plazieren.

Unser Zentralvorstand hat vor sechs Jahren in dem oben

angeführten Kreisschreiben Nr. 71 den Sektionen mitgeteilt,
wie er sich die Organisation eines gegenseitigen Arbeitsnach-
weises für junge Handwerker ungefähr denke. Er wollte zu-
erst den Versuch machen, ob im Wege einer freundschaftlichen
Uebereinkunft mit gewerblichen Organisationen der Nachbar-
staaten ein solcher gegenseitiger Arbeitsnachweis erzielt werden
könnte. Die Anregung fand jedoch damals bei unsern Sek-
tionen nicht jene Unterstützung, welche von vornherein auf
irgend welche praktische Erfolge hoffen ließ, und wurde da-
her wieder fallen gelassen. «

Sollte nun der vom Kantonalvorstand der appenzellischen
Gewerbevereine in verdankenswerter Weise neuerdings aufge-
nommene Gedanke heute — wo die Zahl und die Thätigkeit
unserer Gewerbevereine in so erfreulichem Maße zugenommen
haben und die Organisation der Lehrlingsprüfungen eine ein-

heitlichere, zielbewußtere geworden ist — bei unsern Sekionen
freudigere Zustimmung finden, als damals und sollten andere

Prüfungskommissionen dem Beispiele Appenzell's nachfolgen
wollen, so wären wir mit Vergnügen bereit, den -Arbeits-
Nachweis für junge Handwerker, insbesondere für geprüfte
Lehrlinge, zu organisieren und in diesem Sinne auch mit
den Landesgewerbeverbänden der Nachbarstaaten eine Ver-
bindung anzustreben.

Wir gewärtigen daher gerne die Ansichtsäußerungen unserer
Sektionen in dieser Frage und möchten sie einstweilen er-
muntern, schon bei der nächsten Lehrlingsprüfung Versuchs-

weise das oben beschriebene Vorgehen Appenzell's nachzu-
ahmen.

-i- S

Normal-Lehrverträge. Wir sind bestens bemüht,
durch alljährliche Publikationen und durch unentgeltliche Ab-
gäbe unserer Normal-Lehrverträge für das Lehrverhälmis in
den verschiedenen Landesteilen und Bernfsarten allmälig ein-

heitlicheS Recht jzu schaffen, müssen aber die Wahrnehmung
machen, daß viele Sektionen uns in diesem Bestreben nicht
oder nur ungenügend unterstützen. Es sollte keine. Schwierig-
ketten bieten, in jeder größern Ortschaft Jemand zu finden,
der sich zur unentgeltlichen Abgabe der von uns gelieferten
Formulare bereit erklärt; die allfälligen BaarauSlagen für
Porti würden rückvergütet. Wir möchten daher alle Vorstände
und Mitglieder unserer Sektionen neuerdings ermähnen, sich

die Benützung und Verbreitung der Normal-Lehrverträge zur
ernstlichen Pflicht zu machen und ein Depot derselben an

geeigneter Stelle ihres Kreises zu errichten. Hier liegt ein

praktisches Mittel vor zu Verbesserung von mancherlei Uebel-
ständen in unserem gewerblichen Lehrlingswesen.

Allfällige Wünsche oder Anträge betreffend den Text dieser
Normal-Lehrverträge werden wir nach Möglichkeit gerne be-
rücksichtigen.

Jahresberichte. Bis zur Stunde haben folgende
Sektionen ihre Jahresberichte pro 1892 eingesendet: Die
Gewerbe- und Handwerkervereine in Aarau, Altdorf, Bern,
Bischofszell, Chaux-de-fonds, Chur, Einsiedeln, Frauenfeld,
Glarus, Herisau, Horgen, Langenthal, Liestal, Luzern, Murten,
Richtersweil, St. Gallen (Gewerbeverein), St. Gallen (Hand-
werksmeisterverein), Schwanden, Schwyz, Stäfa, Thalweil,
Thun, Wädensweil, Winterthur, Wolfhalden, Zug, Zürich;
Kant. Handwerks- und Gewerbeverein Appenzell A.-Rh.,
Zürcher kantonaler Handwerks- und Gewerbeverein, Schweizer.
Coiffeur- und Chirurgenverband, Schweizer. Schuhmacher-
meisterverein, Schweizerisch. Schmiede- und Wagnermeister-
verein, Verein der Spenglermeister von Zürich, Verein der

Buchbindermeister von Zürich, Industrie und Gewerbemuseum
St. Gallen, zusammen nur 35 von 88 Sektionen.

Da die festgesetzte Ablieferungsfrist (Ende Februar) schon

überschritten, ersuchen wir die rückständigen Sektionen dringend
um beförderlichste Einsendung ihrer Jahresberichte, damit die

Veröffentlichung des Gesamtberichtes keine Verzögerung er-
leidet. Zu spät einlangende Berichte müßten unberücksichtigt
bleiben. 5*5Statutenrevision. Um verschiedenen Ungleichheiten
in der Entrichtung der Jahresbeiträge zu begegnen und alle
Sektionen soweit möglich ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend

in Rechten und Pflichten gleichzustellen, hat der Zentralvor-
stand beschlossen, zu Handen der nächsten Delegiertenversamm-
lung folgende teilweise Statutenänderung zu beantragen:

Bisherige Fassung:
8 6.

Die Sektionen haben das Recht zu folgender Vertretung:
Vereine bis und mit

25 Mitgliedern je 1 Stimme,
mit 26—50 „ „ 2 Stimmen,

51-100 „ „ 3

„ über 100 „ 4

Sektionen anderer Art haben „ 1 Stimme.
Ueber alle zur Abstimmung gelangenden Gegenstände, mit

Ausnahme der Anträge auf Aenderung der Statuten oder

Auflösung des Vereins (Z 20), entscheidet das absolute Mehr
der in der Versammlung persönlich vertretenen Vereinsstimmen.

s 16.
Die Beiträge der Sektionen werden nach Maßgabe des

Bedürfnisses durch die Delegiertenversammlung festgestellt,

dürfen jedoch 1 Fr. per Mitglied jährlich nicht übersteigen.
Museen, Lehranstalten und ähnliche Institute zahlen einen

jährlichen Beitrag von Fr. 20, Gewerbekammern einen sol-

chen von Fr. 50.
Diese Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres bezw.

nach dem Eintrille dem Quästor einzusenden.

Revidierte Fassung:
8 6-

Die Sektionen haben das Recht zu folgender Vertretung:
s.) Lokalvereine mit

bis 25 Mitgliedern je 1 Stimme,
26—50 „ „ 2 Stimmen,
51—100 „ 3

101-150 „ „ 4

151-200 „ „ 5

über 200 „ „6 „
b) Zentralisierte Berufsverbände mit

bis 100 Mitgliedern 2 Stimmen,
101—300 „ 4

301—500 „ 6

501-1000 „ 8

über 1000 „ 10 „
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c) Seftionen anberer Slrt haben 1 Stimme,
die iDätglieber beS 3cntraloorftanbeS haben in ber Sbele»

giertenoerfammlung baS Stecht gur Sftitberatung unb Slntrag»
fteiïung, baS Stimmrecht aber nur in ihrer allfälligen (Sigen=

fc^aft als delegierte einer SeEtion.
lieber alle (bisher. lefeteS Sllinea beS § 6).

§ 16.

@8 entrichten einen orbentlicben Jahresbeitrag im 2Ser=

hättniS ihrer roirltichen fDätgliebergaljl :

a) Sofale Vereine mit
bis 25 DJiitgliebern gr. 10. —

26-50 „ „ 20.-
51—100 „ „ 40.—

101 — 150 „ „ 60.—
151-200 „ „ 80.—

über 200 „ „ 100. —
b) 3entralifierte SBerufSOerbänbe mit

bi§ 100 fDätgliebern 3fr. 20. —
101—300 „ „ 60.—
301—500 „ „ 100.—
501—1000 „ „ 150.—
über 1000 „ „ 200. —

c) Sorftänbe gentralifierter iBerbänbe, roeldje als Seftion
bem Serbanbe beitreten, ferner SRufeen, Sehranftalten, fan»
tonale ©eroerbetammern unb ähnlidje jnftitute fahlen einen

jährlichen Seitrag oon ffr. 20.
diefe Beiträge finb jeroeilen gu Slnfang beS 3ahre§ begro.

nad) bem ©intritt gu entrichten. Seftionen, melche nad) bem

1. Juli eintreten, gafjlen für baS. betreffenbe Salenberjaljr
bie Wülfte beS ihnen gufaflenben Jahresbeitrages.

* * *
der ©eroerbeoereiti beS SBegirEeS Sreuglingen ift ohne

©infprudje in unfern SSerein aufgenommen morben unb heifeen

mir ihn beftenS roißfommen.
SllS neue Seftionen haben fid) angemelbet:
1. der 3entratöerbanb fdj meiner ifcher llfjrmadjer, roeldjer

bie oier bisher beftanbenen Utumacheröereine ber beutfdjen
Sdßoeig in fid) öereinigt.

2. die „Union cantonale des Arts et métiers,
Fribourg" (kantonaler §anb)oerfer= unb ©etoerbeOerein

ffreiburg), melche fich gufammenfefet aus ben lofalen Vereinen
in (freiburg, 3Jhrrten, ©ret)ers=S9e§irf in Süße, 2koet)fe=ä3e»

girf in ©bâtel St. deniS; ferner bem Sdjmiebeüerein beS

SenfebegirES unb bem îantonalen ©eroerbemufeum ffreiburg
— gufammen girfa 400 SNitglieber gäftleiib. die gloei erfteu
obgenannten Vereine oerbleiben als Seftionen unfereSfßereineS.

3. der neugegrünbete „©eroerbeüerein Sßeinfelben unb

Umgebung", gegenmärtig 73 SJätglieber gäßlenb.
2Bir eröffnen bie ftatutarifche ©infprachefrift über biefe

SkitrittSgefudje.
SBir laben bie Seftionen ein, biefe Slnträge öor ber

delegiertenoerfammlung eingehenb p piüfen unb nnS aß»

fällige pringipieße ©egenanträge rechtgeitig mitteilen p moßen.
fDlit freunbeibgenöffifäjem ©rufe

jjür ben leitenben SluSfdjufe,
®er iferafibent:

Dr. 3. Stöfjel.
der ©efretcir :

2Berner Sîrebë.

SBerfdjiebeneö.

Söüfferberforgung Slrofa. 3n Slrofa roeiten gegen hun
bert ffrembe. ßlacfebem 1890 mit grofeen Qpfern bie $oft
ftrafee SangroieS Slrofa ooßenbet morben ift, hat bie ®e
meinbe bereits im lefeten (gerbft bie ©rfteßung einer gemein

fcfeaftlichen (godjbrutfleitung unb neueftenS bie einer .fanait
fation befchloffen. Söeibe Slrbeiten foßen fofort nad) ber

Schneefchmelge begonnen unb oor 33eginu ber Sommerfaifon

beenbigt merben. Unterhanblungen über ©rfteßung beS elet»

triften SichteS finb im ©ang.
£>oläpreife im ©mmenthal. Sei ben in ben Slemtern

Signuu, dradjfelroalb unb Sottolfingen abgehaltenen Steige»

rungeit über S3rennl)oIg ans ben Staatsmalbern ift ber fßreiS
gegenüber bem Vorjahr mieber um 1 Jr. per Ster geftiegen
unb ift jefet burdjfdjnittiid) ffr. 8.50 bis 10, je nach her

Qualität. 3m Slmt Sottolfingen galt ber Ster dannenljolg
fogar 12.40 bis 13 60. ifeapierljolg ift biefen Söinter tue»

niger oon ber Sahn fpebiert morben, unb man fragt fid)
aßgemein, moher eS lomme, bafe baS §olg im greife ftetS

fteigt. die ôaupturfache ift bie ©mmeforreftion, bie jährlich
daufenbe oon ffeftmetern igolg oerfchtingt. ©inige Säfereien
haben pr ©rfparniS oon (golg ©teinfofjlen angelauft unb
befinben fid) gut babei.

Sedjtti^eS.
©trnaê fJicucë für bie SBledjinbuftrir. Schon lange

fucfet mau in ber Sölecßinbuftrie bie teuren Brennmaterialien
für bie 2 ö t h e r e i (mie fgolgfolßen, ®aS, 93eugin, Spiritus ec.),

burch ein billigeres p erfefeen; um biefen 3roed gu erfüßen

ift baS fßetroleum, als bißig unb überaß gu habenber Brenn»

ftoff baS nädjftliegenbe. Sluf biefe BafiS geftüfet, ift eS S.
Slnberfen in fßlontreup möfllich geroorben, für bie Bledjinbuftrie
einen mirllid) nüfelidjen, foliben unb prafttfdjen Apparat her»

gufteflen, in fform eines Betrol=2ötofenS mit 3uführung oon

drucfluft, roeldjer aße bisherigen Shfteme in Qefonomie,
BequemlidjEeit unb leichter Bebienung unbebingt übertrifft,
da ber ©rfinber als ffaçhmann oieljährige ©rfahrungen in
ber folbenlöterei befifet unb jefet feit D/2 3ahren fein eigenes

Spftem in Slnmenbung gebracht hat, fann er baSfelbe in
geroiffenhafter 3Seife als baS SSefte ben foßegen anempfehlen.

Stebenftehenbe Slbbilbung fteßt
einen funftionirenben S|gaient=5ße=

froßSötofenbar, melcher bei einem

Verbrauch üon girfa 1 Biter $e»
troleum pro dag einen fo hohen
(jjifeegrab ergeugt, bafe mit gmei
grofeen Sötlolben fortmahrenb ge=

lötet merben tann; berfelbe ift
oermittelft beS am Unterteil fi^t»
bar befinblichen fnopfeS gu re»

guliren, fo bafe man eine fo»

fortige unb fefer genaue SSerminberung ber demperatur er»

gielen lann. der auf bem Delbehälter befinblicfee Srenner
befteht auS gtoei dochthülfen; bie äufeere ift oermittelft ®e=

minbe auf bem S3afftn aufgefdjraubt unb hält ben docht feft,
bie innere ift burcb Spiralführung bemegliäj, refp. gum Senteu
unb (geben eingerichtet. SBirb ber docht burd) baS SenEen
ber inneren dodßhütie (ßtegulirrohr) frei, fo entfteht eine

enorme flamme, meldte baburcf) äufeerft Derftärft mirb, bafe

ihr im 3entrum ein nach aufmärtS ftrömenber ftarEer Suft»
ftrahl gugeführt mirb, fo bafe bie fonft rotgelbe Sßetrolflamme
bläulich 6rennt unb mit kraft gegen ben gu erroärmenben
kolben getrieben mirb. das Suftrohr, roeldieS fiel) in ber
Stätte beS ßtegulirrohreS befinbet, bilbet gugleid) ben §ahn
gum Sdßiefeett unb Qeffnen ber Suftguführung, unb fteht
Oermittelft eiueS Stiftes mit bem ßtegulirroljr in Serbinbung,
moburdj eine gleichgeitige ßtegulirung ber gutretenben Suft
unb ber glamme, bafeer beS SötfeuerS ergielt mirb.

Stach Ütbnahme beS kolbenhalterauffafeeS geigt fich ein
offenes glammenfeuer, roelcheS gu mancherlei Slrbeiten Oer»

roenbbar ift, g. S3.: gum Slbfdjmelgen, StuSglüfjen, gärten,
IBerginnen unb hartlöten leichterer ©egenftänbe 2c.; fefet man
einen gmeiten Sluffafe auf, fo hat man einen praEtifdjen
Schmelgofen gur fjanb, auf roelchem man bis gu 10 Silo
3inn, SStet ober 3tnf, in 10—15 iDänuten fdjmelgen Eann,
unb roelcheS gum SSerginnen Eleinerer ©egenftänben fehr oor»

teilhaft gu oermenben ift, ba man baS 3inn (menn einmal
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s) Sektionen anderer Art haben 1 Stimme.
Die Mitglieder des Zentralvorstandes haben in der Dele-

giertenversammlung das Recht zur Mitberatung und Antrag-
ftellung, das Stimmrecht aber nur in ihrer allfälligen Eigen-
schaft als Delegierte einer Sektion.

Ueber alle (bisher, letztes Alinea des Z 6).

s 16.

Es entrichten einen ordentlichen Jahresbeitrag im Ver-
hältnis ihrer wirklichen Mitgliederzahl:

n) Lokale Vereine mit
bis 25 Mitgliedern Fr. 10. —

26-50 „ 20.-
51—100 „ „ 40.—

101 — 150 „ „ 60.—
151-200 „ „ 80.—

über 200 „ „ 100. —
b) Zentralisierte Berufsverbände mit

bis 100 Mitgliedern Fr. 20. —
101—300 „ „ 60.—
301—500 „ „ 100.—
501—1000 „ „ 150.—
über 1000 „ 200. —

o) Vorstände zentralisierter Verbände, welche als Sektion
dem Verbände beitreten, ferner Museen, Lehranstalten, kan-
tonale Gewerbekammern und ähnliche Institute zahlen einen

jährlichen Beitrag von Fr. 20.
Diese Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres bezw.

nach dem Eintritt zu entrichten. Sektionen, welche nach dem

1. Juli eintreten, zahlen für das betreffende Kalenderjahr
die Hälfte des ihnen zufallenden Jahresbeitrages.

H- H H

Der Gewerbeverein des Bezirkes Kreuzlingen ist ohne
Einsprache in unsern Verein aufgenommen worden und heißen
wir ihn bestens willkommen.

Als neue Sektionen haben sich angemeldet:
1. Der Zentralverband schweizerischer Uhrmacher, welcher

die vier bisher bestandenen Uhrmachervereine der deutschen

Schweiz in sich vereinigt.
2. Die „Union onntonals 6s8 ^.rbs sb rasbrsrs,

?ribonrA" (Kantonaler Handwerker- und Gewerbeverein

Freiburg), welche sich zusammensetzt aus den lokalen Vereinen
in Freiburg, Murten, Greyerz-Bezirk in Bulle, Veveyse-Be-
zirk in Châtel-St. Denis; ferner dem Schmiedeverein des

Sensebezirks und dem kantonalen Gewerbemuseum Freiburg
— zusammen zirka 400 Mitglieder zählend. Die zwei ersten

obgenannten Vereine verbleiben als Sektionen unseres Vereines.
3. Der neugegründete „Gewerbeverein Weinfelden und

Umgebung", gegenwärtig 73 Mitglieder zählend.
Wir eröffnen die statutarische Einsprachefrist über diese

Beilrittsgesuche.
Wir laden die Sektionen ein, diese Anträge vor der

Delegiertenversammlung eingehend zu piüfen und uns all-
fällige prinzipielle Gegenanträge rechtzeitig mitteilen zu wollen.

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident:

Or. I. Stößel.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Verschiedenes.

Wasserversorgung Arosa. In Arosa weilen gegen hun
dert Fremde. Nachdem 1890 mit großen Opfern die Post
straße Langwies-Arosa vollendet worden ist, hat die Ge

meinde bereits im letzten Herbst die Erstellung einer gemein

schaftlichen Hochdruckleitung und neuestens die einer Kanals
sation beschlossen. Beide Arbeiten sollen sofort nach der

Schneeschmelze begonnen und vor Beginn der Sommersaison

beendigt werden. Unterhandlungen über Erstellung des elek-

irischen Lichtes sind im Gang.
Holzpreise im Emmenthal. Bei den in den Aemtern

Signau, Trachselwald und Konolfingen abgehaltenen Steige-
rungen über Brennholz aus den Staatswäldern ist der Preis
gegenüber dem Vorjahr wieder um 1 Fr. per Ster gestiegen
und ist jetzt durchschnittlich Fr. 8.50 bis 10, je nach der

Qualität. Im Amt Konolfingen galt der Ster Tannenholz
sogar 12.40 bis 13 60. Papierholz ist diesen Winter we-
Niger von der Bahn spediert worden, und man fragt sich

allgemein, woher es komme, daß das Holz im Preise stets

steigt. Die Hauptursache ist die Emmekorrektion, die jährlich
Tausende von Festmetern Holz verschlingt. Einige Käsereien
haben zur Ersparnis von Holz Steinkohlen angekauft und
befinden sich gut dabei.

Technisches.
Etwas Neues für die Blechindustrie. Schon lange

sucht man in der Blechindustrie die teuren Brennmaterialien
für die Lötherei (wie Holzkohlen, Gas, Benzin, Spiritus zc.),

durch ein billigeres zu ersetzen; um diesen Zweck zu erfüllen
ist das Petroleum, als billig und überall zu habender Brenn-
stoff das Nächstliegende. Auf diese Basis gestützt, ist es S.
Andersen in Montreux möglich geworden, für die Blechindustrie
einen wirklich nützlichen, soliden und praktischen Apparat her-

zustellen, in Form eines Petrol-Lötofens mit Zuführung von
Druckluft, welcher alle bisherigen Systeme in Oekonomie,
Bequemlichkeit und leichter Bedienung unbedingt übertrifft.
Da der Erfinder als Fachmann vieljährige Erfahrungen in
der Kolbenlöterei besitzt und jetzt seit 1^ Jahren sein eigenes

System in Anwendung gebracht hat, kann er dasselbe in
gewissenhafter Weise als das Beste den Kollegen anempfehlen.

Nebenstehende Abbildung stellt
einen funktionirenden Patent-Pe-
trol-Lötosen dar, welcher bei einem

Verbranch von zirka 1 Liter Pe-
troleum pro Tag einen so hohen
Hitzegrad erzeugt, daß mit zwei
großen Lötkolben fortwährend ge-
lötet werden kann; derselbe ist
vermittelst des am Unterteil ficht-
bar befindlichen Knopfes zu re-
guliren, so daß man eine so-

fortige und sehr genaue Verminderung der Temperatur er-
zielen kann. Der auf dem Oelbehälter befindliche Brenner
besteht aus zwei Dochthülsen; die äußere ist vermittelst Ge-
winde auf dem Bassin aufgeschraubt und hält den Docht fest,
die innere ist durch Spiralführung beweglich, resp, zum Senken
und Heben eingerichtet. Wird der Docht durch das Senken
der inneren Dochthülse (Regulirrohr) frei, so entsteht eine

enorme Flamme, welche dadurch äußerst verstärkt wird, daß
ihr im Zentrum ein nach aufwärts strömender starker Luft-
strahl zugeführt wird, so daß die sonst rotgelbe Petrolslamme
bläulich brennt und mit Kraft gegen den zu erwärmenden
Kolben getrieben wird. Das Luflrohr, welches sich in der
Mitte des Regulirrohres befindet, bildet zugleich den Hahn
zum Schließen und Oeffnen der Luftzuführung, und steht

vermittelst eines Stiftes mit dem Regulirrohr in Verbindung,
wodurch eine gleichzeitige Regulirung der zutretenden Luft
und der Flamme, daher des Lötfeuers erzielt wird.

Nach Abnahme des Kolbenhalteraufsatzes zeigt sich ein
offenes Flammenfeuer, welches zu mancherlei Arbeiten ver-
wendbar ist, z. B.: zum Abschmelzen, Ausglühen, Härten,
Verzinnen und Hartlöten leichterer Gegenstände :c.; setzt man
einen zweiten Aufsatz auf, so hat man einen praktischen
Schmelzofen zur Hand, auf welchem man bis zu 10 Kilo
Zinn, Blei oder Zink, in 10—15 Minuten schmelzen kann,
und welches zum Verzinnen kleinerer Gegenständen sehr vor-
teilhaft zu verwenden ist, da man das Zinn (wenn einmal
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